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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1985

Norm

ABGB §94

ABGB §796

Rechtssatz

Die Einrechnungsbestimmung des § 796 ABGB erfordert es, den den sinngemäß anzuwendenden Grundsätzen des §

94 ABGB entsprechenden Unterhaltsbetrag des überlebenden Ehegatten zu kapitalisieren, um gegenüber den in

Kapitalbeträgen bestehenden Einrechnungsposten eine kommensurable Größe zu scha8en. Von einer Kapitalisierung

wird nur dann abgesehen werden können, wenn der Unterhalt durch laufende eigene Einkünfte hinreichend gedeckt

ist.
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